11. DEZEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 19. Oktober 1978 zur Schaffung einer Regelung für Apotheken und Arzneimitteldepots in Pflegeeinrichtungen


(Belgisches Staatsblatt vom 18. März 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALAGENTUR FÜR ARZNEIMITTEL UND GESUNDHEITSPRODUKTE


11. DEZEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 19. Oktober 1978 zur Schaffung einer Regelung für Apotheken und Arzneimitteldepots in Pflegeeinrichtungen


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

	Aufgrund des Gesetzes vom 25. März 1964 über Humanarzneimittel, des Artikels 3 § 2, eingefügt durch das Gesetz vom 1. Mai 2006 und abgeändert durch das Gesetz vom 5. Mai 2022;

	Aufgrund der Stellungnahme der Finanzinspektion vom 13. September 2023;

	Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer Frist von dreißig Tagen, der am 30. Oktober 2023 beim Staatsrat eingereicht worden ist, in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	In der Erwägung, dass kein Gutachten binnen dieser Frist übermittelt worden ist;

	Aufgrund von Artikel 84 § 5 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat,

	Auf Vorschlag des Ministers der Volksgesundheit


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Artikel 4 Absatz 2 des Königlichen Erlasses vom 19. Oktober 1978 zur Schaffung einer Regelung für Apotheken und Arzneimitteldepots in Pflegeeinrichtungen, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 28. April 2010, wird durch einen Gedankenstrich mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"- Arzneimittel mit den Wirkstoffen Emtricitabin und einer Form von Tenofovir, als Teil der HIV-Prophylaxe im Hinblick auf eine potenzielle Exposition gegenüber dem vorerwähnten Virus, wenn diese Arzneimittel vom Apotheker an eine Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht abgegeben werden, mit der das LIKIV eine Vereinbarung über die Abgabe der vorerwähnten Arzneimittel im Rahmen der leicht zugänglichen Versorgung von Sexarbeitern geschlossen hat."

	


	Art. 2 - Der für die Volksgesundheit zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 11. Dezember 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

   

